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Fahrausweiskontrollen sind ein wesentlicher Bestandteil der Einnahmensicherung

und damit Voraussetzung für Einnahmenaufteilungsverfahren.

Die Durchführung von Fahrausweiskontrollen entsprechend diesen Richtlinien ist

bindend für alle im VGN tätigen Verkehrsunternehmen.

Vorrangig für die Durchführung der Fahrausweiskontrollen sind die wirtschaftlichen

Interessen der Verkehrsunternehmen. Für den zahlenden Fahrgast stellt die Fahr-

ausweisprüfung ein subjektives Empfinden der gerechten Durchsetzung der Tarif-

und Beförderungsbestimmungen dar.

Allerdings dürfen unter den Aspekten Kundengewinnung und Kundenbindung marketing-

bzw. kundenorientierte Kriterien bei den Kontrollen und deren Folgebearbeitung nicht

außer Acht gelassen werden.

Für eine optimierte Fahrausweisprüfung und Nachbearbeitung ist Basisvoraussetzung,

dass die Sicherheitsstandards der Fahrausweise und das interne Kontrollsystem (IKS)

der Fahrausweislogistik qualitativ gesichert sind.

Daraus leiten sich – in dieser Reihenfolge – die Zielsetzungen für das 

Kontrollwesen ab:

1. Sichern eines möglichst hohen Einnahmengrades (natürliche 

Zahlungsbereitschaft) (quantitativer Aspekt)

2. Keine Verärgerung guter und potenzieller Kunden

3. Entschiedenes Vorgehen gegen echte Vergehen

4. Aufdecken von Fälschungen und Manipulationen (qualitativer Aspekt)

5. Durchsetzung von zivil- und strafrechtlichen Möglichkeiten unter 

Berücksichtigung der Kulanzregelungen

Diese Leitgedanken bestimmen Geist und Verfahren des Kontrollwesens.

Philosophie1.

3



Handlungsrahmen2.
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Der Handlungsrahmen für die Durchführung der Kontrollen und der folgenden

Weiterbearbeitung ergibt sich aus

• den marketing- und kundenstrategischen VGN-Zielsetzungen 

  (Kontrollphilosophie) und

• den bestehenden rechtlichen Möglichkeiten.

Wichtige Ansätze aus der Marketing- und Kundenstrategie sind

• der Abbau von Hemmschwellen für den ÖPNV-Zugang und

• die Kundenzufriedenheit.

Die rechtliche Basis bilden:

• Tarif- und Beförderungsbedingungen

• Bürgerliches Gesetzbuch und Strafgesetzbuch

• Datenschutzbestimmungen

Die Ausrüstung des Prüfpersonals sollte umfassen:

• Dienstanweisung

• Prüfleitfaden

• Fahrscheinmustersammlung

• Formulare

• Mobiltelefon

• Dienstausweis mit Lichtbild und entsprechenden Befugnissen und 

  Geltungsbereich (Bei unternehmensübergreifenden Befugnissen sollte die 

  Gestaltung abgestimmt werden.)

• Zangendrucker / Stempel / sonstiger Entwerter

Fahrausweiskontrollen und die daraus gegebenenfalls resultierenden Maßnahmen

bewegen sich im Spannungsfeld von rechtlichen Möglichkeiten und unternehmerischen

Marketingstrategien. Dabei ist im Zweifelsfall der Kundenorientierung sofort oder im

Rahmen der Nachbearbeitung Vorrang einzuräumen.

In den Bearbeitungsleitlinien sind Möglichkeiten, Kriterien und Kristallisationspunkte

für die Entscheidungsfindung grundsätzlich dargelegt.



3. Kontrolle 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.1 Allgemeine Vorgaben 

 

Eine ausführliche Beschreibung beispielhafter Vorgehensweisen ist in der VDV-Mitteilung 
„Maßnahmen zur Einnahmensicherung“ enthalten. (siehe Anlage 1) 

 

Die Kontrollverfahren können folgendermaßen unterschieden werden: 

• Einfache Sichtkontrolle (Hat der Fahrgast einen gültigen Fahrausweis?) 

• Vertiefte Sichtkontrolle (Prüfung zusätzlicher tariflicher und fahrscheintechnischer 
Merkmale) 

• Spezialkontrolle (exakte Prüfung sämtlicher Merkmale) 

 

Eine Fahrausweiskontrolle, die nicht die Anzahl der kontrollierten Fahrgäste und die Anzahl der 
Beanstandungen erfasst, ist nicht als Kontrolle im Sinne dieser Richtlinie zu werten. 

Hierzu zählt auch der Kontrollierte Einstieg beim Fahrer, sofern dabei keine Dokumentation 
erfolgt. Allerdings ist dieser trotz seiner unzureichenden Möglichkeiten hinsichtlich dieser 
Kontrollrichtlinie ein wichtiges Instrument zur Abschreckung von potentiellen Schwarzfahrern 
sowie zur Bestätigung des Verhaltens der zahlenden Kunden. 

 

Die Kontrollorganisation, d.h. der Einsatz des Personals, kann auf folgende Arten erfolgen: 

• Zugbegleiterkontrollen / Prüfer / Kundenbetreuer im Nahverkehr 

• Stichprobenkontrollen 

• Schwerpunktkontrollen 

• mobile FAP-Teams 

• Fahrpersonal 

 

Die Kontrollintensität ist wie folgt festgelegt: 

• Bei jedem VU ist regelmäßig mindestens vierteljährlich das gesamte Netz auf allen 
Linien, an allen Verkehrstagen und zu den Verkehrszeiten HVZ, NVZ und SVZ zu 
prüfen. Bei den Zügen der DB Regio AG, bei denen Zugbegleiter die Kontrollen 
durchführen, ist eine einmal jährliche Kontrolle durchzuführen. Dabei sind auch 
ergebnisorientierte Spezialkontrollen durchzuführen. 

• Bei Buslinien mit permanentem kontrolliertem Einstieg sind mindestens halbjährlich an 
allen Verkehrstagen und zu den Verkehrszeiten HVZ, NVZ und SVZ Kontrollen gemäß 
dieser Richtlinie durchzuführen und zu dokumentieren. 

• Für einen gezielten Mitarbeitereinsatz, d.h. die verstärkte Prüfung in Bereichen mit 
hoher Beanstandungsquote, muss eine zeitnahe Auswertung der Kontrollergebnisse 
erfolgen. 

 

Die räumliche und zeitliche Gliederung (Kontrollbereiche) des Liniennetzes sollte sich für 
den effizienten Einsatz orientieren an 

• den Taktzeiten der Linien und 

• den Umsteigemöglichkeiten. 



Für die Einhaltung der vorgegebenen Beanstandungsquote müssen

• die Fahrgastströme und

• die Beanstandungsquoten (als Zahl der Beanstandungen im Verhältnis zur 

Zahl der geprüften Fahrgäste) berücksichtigt werden.

Die Stärke der FAP-Teams orientiert sich an

• der Kontrollmethode, dem Zeitbereich, dem Wochentag,

  dem Fahrgastaufkommen und der Fahrzeuggröße (Bus, Strab. usw.).

Eine EDV-unterstützte Mitarbeiter-Disposition  ist auf Grund folgender Vorteile

anzustreben:

• Eine räumlich und zeitlich differenzierte Auswertung ist möglich.

• Die Reaktionszeit beträgt maximal einen Arbeitstag.

• Auf Grund besseren Einhaltens der Kontrollbereiche können Doppelkontrollen

vermieden werden.

• Dadurch ergibt sich eine Effizienzsteigerung der Fahrausweiskontrollen.

• Rückfragen oder Kundenbeschwerden kann gezielt nachgegangen werden.

• Die Planungssicherheit wird erhöht.

Innerhalb dieser allgemeinen Vorgaben wird das Kontrollvolumen von jedem

Verkehrsunternehmen selbst festgelegt. Eine Vergabe der Kontrollen an Dritte, die 

die erforderliche Qualifikation aufweisen, ist grundsätzlich möglich.

Die Kontrollen sind so durchzuführen, dass im Verkehrsgebiet des VGN die vom EAV-

Entscheiderkreis festgelegte maximale Schwarzfahrerquote nachweislich nicht

überschritten wird. Die Schwarzfahrerquote bestimmt sich aus dem Verhältnis der

Zahl der Beanstandungen (nach Abzug der Kulanzfälle und Zeitkartenvorlagen) zur

Anzahl der kontrollierten Fahrgäste.

Regelkreis der Fahrausweiskontrollen

Kontrolle3.
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Kontrolle3.

3.2  Kompetenz von Kontrolldiensten

Beim Kontrolldienst und den Zusatzkontrollen kommt ausschließlich qualifiziertes

Fachpersonal zum Einsatz.

Qualifikationsmerkmal

Persönliche Eignung Kundenorientierung V V S

Kontrollphilosophie N V S

Fähigkeit Konfliktbewältigung N V S

Geschickte Argumentation N V S

Facherfahrung N V S

Erfahrung Hintergrundbearbeitung N V S

Rechtskenntnisse Verhaltensrahmen gegenüber Fahrgästen V V S

Hausrecht V V S

Leistungserschleichung (Strafrecht) N V S

Vertragsstrafe (Zivil-/Handelsrecht) N V S

Tarifkenntnisse Tarifbestimmungen N V S

Beförderungsbedingungen N V S

Detaillierte Kenntnisse N V S

Nachprüfen Tarif-/Preisstufe während der Fahrt N V S

Nachprüfung befahrene Zone während der Fahrt N V S

Praktische Kenntnisse Nachbearbeitung N V S

Kenntnis Ticketwesen Gebräuchlichste Fahrausweise N V S

Sicherheitsmerkmale N V S

Echtheitsprüfungen Einsatz von Prüfgeräten S

Erkennen offensichtlich nicht gültiger Fahrausweise N V S

N = Normal, fachlich insbesondere auf den eigenen Netz-/Linienbereich bezogen

V = Vertieftere Kenntnisse und Erfahrungen, über den eigenen Netz-/Linienbereich hinausgehend

S = Speziell, geschult und erfahren in differenzierten Sachverhalten und schwierigen Situationen, 
umfassende Fachkenntnis, gesamte Tarifbestimmungen und Verbundnetz

Die Qualifikation des Kontrollpersonals ist durch eine fundierte Grundausbildung sowie

eine kontinuierliche Weiterbildung sicherzustellen. Dabei sollen einheitliche

Schulungsmaßnahmen angestrebt werden.



4.1.  Bearbeitung vor Ort

Für die Bearbeitung vor Ort gelten folgende Leitlinien:

• Vom Kontrolleur ist jede Abweichung von den Bestimmungen des VGN-

Gemeinschaftstarifs anzusprechen.

• Der Fahrgast hat Gelegenheit, die Abweichung zu erklären.

• Daraufhin stehen auf Grundlage der Tarifbestimmungen folgende Möglichkeiten

zur Auswahl:
■ Entweder: Sofort-Bezahlung
■ Oder: Ausstellen eines Bearbeitungsformulars
■ Oder: Fahrgast darf nachlösen

• Im Bearbeitungsformular hält der Kontrolleur je nach Eindruck und Angaben

alternativ fest:
■ Fahrgast muss volles EBE bezahlen.
■ Fahrgast muss vergessene Zeitkarte vorlegen.
■ Fahrgast soll die Angelegenheit mit der Nachbearbeitungsstelle klären.

Bei der DB Regio AG greift die bundesweit einheitliche Regelung entsprechend

Anlage 2.

• Je nach Sachlage und auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen entscheidet

sich der Kontrolleur für die jeweilige Angabe im Bearbeitungsformular 

(Zusätzliche Angaben dienen als Entscheidungshilfe für die Nachbearbeitungs-

stelle.):
■ „Fahrgast muss volles EBE bezahlen.“

 Keinerlei Fahrausweis, offensichtlicher Missbrauch / Fälschung

 Offensichtlich nicht unkundig

 Keinerlei Erklärung

 Bereits bekannt

■ „Fahrgast muss vergessene Zeitkarte vorlegen.“

 Angabe des Fahrgastes

 Plausible Erläuterung auf Nachfrage (Preisstufe, Preis etc.)

Bearbeitungsleitlinien, Ablaufschema4.

8



9

■ „Fahrgast soll die Angelegenheit mit der Nachbearbeitungsstelle klären.“

 geringer Verstoß (Fahrausweis / Preis „nicht komplett“)

 offensichtlich unkundig

 plausible Erklärung

■ „Nachlösen“

 Automat defekt

 Völlig ortsfremd

4.2.  Bearbeitung in den Nachbearbeitungsstellen

Dem beanstandeten Fahrgast muss innerhalb einer angemessenen Frist die regionale

Vorortgelegenheit zur Verfügung stehen, persönlich, telefonisch oder auch schriftlich

zur Fahrausweisbeanstandung Stellung zu nehmen.

Ein gesicherter Kundendialog ist nur mit einer kompletten und zeitnahen Erfassung

der Beanstandungsformulare gewährleistet.

Eine Datenzusammenführung zwischen den VUs zur gemeinsamen Deliktverfolgung

soll angestrebt werden. Datenschutzrechtliche Gründe stehen dem nicht entgegen.

Für die Nachbearbeitung bestehen folgende Leitlinien:

• Der Fahrgast hat die Möglichkeit, den Sachverhalt darzulegen und Nachweise

vorzuzeigen.

• Der Sachbearbeiter zieht dann zur Entscheidung folgende Kriterien heran:
■ Vorgangsschilderung des Kontrolleurs
■ Schilderung/Nachweise des Fahrgastes
■ Vorhandener Datenbestand

• Der Sachbearbeiter entscheidet dann, ob
■ EBE in voller Höhe zu bezahlen ist,
■ Gebühr für Zeitkartenvorlage zu bezahlen ist,
■ ermäßigtes EBE zu bezahlen ist oder
■ kein EBE verlangt wird.

Bearbeitungsleitlinien, Ablaufschema4.



Für die Entscheidung maßgebende Kriterien:

• „EBE in voller Höhe“:
■ keinerlei Nachweis
■ keine plausible Erklärung (widersprüchliche/unglaubwürdige Darstellung)
■ Missbrauch, Fälschung (Betrug)
■ offensichtliche Leistungserschleichung (z.B. versteckt im WC)
■ Wiederholungsfall

• „Gebühr für Zeitkartenvorlage“:
■ Vorlage einer gültigen Zeitkarte

• „ermäßigtes EBE (Bearbeitungsentgelt, einfacher Fahrpreis)“:
■ Erstfall sowie
■ Nachweis und/oder plausible Erklärung
■ geringer Verstoß
■ offensichtlich unkundig (Tarif, Ort) oder
■ MobiCard (Vorzeigen, Ausschlusszeit)

• „kein EBE“:
■ geringfügige Angelegenheit
■ offensichtlich völlig unkundig
■ Nutzer Firmen-/Jahres-Abo
■ bucht Jahresabo
■ unaufklärbar (z.B. falsche Personalien)
■ defekte Verkaufsgeräte und/oder Entwerter, Fehler beim Verkauf
■ Falschinformation
■ Schwerbehindertenausweis mit gültiger Wertmarke

4.3.  Mahnwesen / Forderungsmanagement

Das Mahnwesen ist ein Regelwerk, das jedes VU individuell ausleben kann, wenn sich

der Fahrgast nicht meldet oder Fristen versäumt.

Eine konsequente Durchsetzung und Verfolgung der Forderung gehört ebenfalls zur

Einnahmensicherung und ist deshalb in der Kette des EBE als weitere

Präventivmaßnahme zu sehen.
10
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Ratenzahlungsvereinbarungen und/oder Stundungen sind möglich.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ab einer entsprechenden Bearbeitungsstufe die

zivilrechtlichen Schritte (Beantwortung des Schriftverkehrs, Gericht, Anwälte, Behörden

u.a.) einem Inkassounternehmen zu übertragen.

4.4.  Strafantrag

„Klare“ EBE-Fälle sind zum Zwecke der Strafverfolgung zu sammeln.

Strafanzeigen werden gestellt:

• in besonderen Fällen (z.B. Betrug) im Erstfall

• ansonsten im Wiederholungsfall

Als Vorstufe zur Strafanzeige wird empfohlen, ein „Ankündigungsschreiben“ an den

Kunden bzw. die Eltern zu schicken (Hinweis auf strafrechtliche Relevanz, insbesondere

auch wegen Jugendlicher).

Ein wichtiges Augenmerk ist den Kontakten zu Polizei und Justiz zu widmen. Hier

sollten in regelmäßigen Abständen Gespräche gesucht werden, um einerseits das

eigene Vorgehen zu erläutern und andererseits evtl. bestehende Verfahrenshemmnisse

abzubauen.

Eine detaillierte Dokumentation aller Beanstandungen und eine Überprüfung auf

Rechtssicherheit ist erforderlich.

Es besteht die Möglichkeit das Adhäsionsverfahren zu beantragen.

Vorortpräsenz als Zeuge bei Gerichtsverhandlungen ist anzustreben.

Bearbeitungsleitlinien, Ablaufschema4.



4.5.  Kompetenz von Nachbearbeitungsstellen

Als Orientierungshilfe für die Kompetenz der MitarbeiterInnen in den

Nachbearbeitungsstellen kann folgende Übersicht dienen:

Qualifikationsmerkmal

Persönliche Kundenorientierung x x

Eignung Kontrollphilosophie x x

Einfache Fähigkeit Konfliktbewältigung x x

Hohe Fähigkeit Konfliktbewältigung x x

Geschickte Argumentation x x

Rechts- Verhaltensrahmen gegenüber Fahrgästen x x

kenntnisse Leistungserschleichung x x

Vertragsstrafe x x

Spezialkenntnisse im BGB, StGB, Strafprozessordnung

und in der Rechtsprechung x

Verjährungs- und Datenschutzproblematik x

Tarif- Tarifbestimmungen x x

kenntnisse Beförderungsbedingungen x x

Tarifzonen berechnen x x

Verbundpässe ausstellen x

Kenntnisse Gebräuchlichste Fahrausweise x x

Ticketwesen Sicherheitsmerkmale Allgemeine x x

Spezielle x x

Einsatz von Prüfgeräten Allgemeine

Spezielle

Echtheits- Einsatz von Prüfgeräten x x

prüfungen Erkennen offensichtlich nicht gültiger Fahrausweise x x

System- Anlegen und Zusammenführen der Vorfälle x

kenntnisse Bearbeiten der Vorfälle Kulanz x x

Zahlungsverkehr x x

Veranlassen von Mahnläufen und Strafanzeigen x

Kaufmännische und statistische Auswertungen x

Kauf- Buchhalterische Kenntnisse im Kontokorrent und x

männische der Debitorenbuchhaltung

Kenntnisse Bewertung der Forderungen x

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung x

Schriftverkehr Einfache Korrespondenz x

Individuelle Korrespondenz x
12
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Bearbeitungsleitlinien, Ablaufschema4.



Formularwesen5.
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Auf Grund unternehmensinterner Spezifika (z. B. automatische Datenerfassung per

Klarschriftlesung) ist ein VGN-Einheitsformular nicht möglich. In den Aussagen dem

Kunden gegenüber sind die Formulare allerdings identisch.

Die Fahrausweiskontrollen sind laufend zu dokumentieren.

Über die Leistungsdaten und Kontrollergebnisse ist jährlich zu berichten. Die Erörterung

erfolgt im Arbeitskreis Fahrausweiskontrollwesen. Hierzu sind der VGN GmbH die

Jahresleistungsdaten entsprechend Anlage 3 mitzuteilen. Die VGN GmbH ist berechtigt,

(selbst oder durch einen Beauftragten) bei den nicht im Arbeitskreis Fahrausweis-

kontrollen vertretenen Verkehrsunternehmen in die Dokumentation der Fahrausweis-

kontrollen Einsicht zu nehmen.

Zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen findet im Rahmen des Arbeitskreises

ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit den an der Bearbeitung beteiligten Fachleuten

statt.

Im EAV-Entscheiderkreis ist regelmäßig zu berichten.

Zielsetzung ist, auftretende Probleme gemeinsam zu erörtern und zu regeln sowie das

Kontrollkonzept fortzuschreiben.

Im EAV-Entscheiderkreis sind außerdem die Folgen einer Nichtbeachtung der Richtlinien

zu definieren.

Controlling, Erfahrungsaustausch6.
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              Anlage 3 

 

Richtlinien für die Durchführung von Fahrausweiskontrollen 

 

 

Ermittlung der Schwarzfahrerquote 

 

Anzahl der kontrollierten Fahrgäste:   ___________ (100 %) 

 

Anzahl der Kontrollfeststellungen: 

= Beanstandungsquote     ___________ (…... %) 

 

abzüglich nachträgliche Zeitkartenvorlage:  ___________ (…... %) 

 

abzüglich Kulanzfälle:     ___________ (…... %) 

 

restliche Beanstandungen: 

= Schwarzfahrerquote     ___________ (…... %) 

 

 

 

maximale Schwarzfahrerquote (zum Vergleich) z.B.:      (3,0 %) 
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